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Teil I

Einleitung



1Blacklisting zum Schutz
internationaler Menschenrechte

Ob der Einsatz von Giftgas als Mittel der Kriegsführung gegen die eigene Bevöl-
kerung durch den syrischen Machthaber Baschar al-Assad1, das Niederschlagen
demokratischer Bewegungen in Belarus2 oder das brutale Vorgehen gegen die
Bevölkerungsgruppe der Rohingya in Myanmar3, die Liste von Menschenrechts-
verletzungen durch staatliche Stellen gegen die eigene Bevölkerung ist lang
und auch kein Phänomen jüngerer Zeit. Während die Gewährung grundlegender
Rechte innerhalb eines Staatsgebietes allerdings früher ausschließlich als innere
Angelegenheit der Staaten behandelt wurde, brachte das 20. Jahrhundert unter
dem Eindruck der Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozia-
listischen Gewaltherrschaft den internationalen Menschenrechtsschutz in seiner
heutigen Form hervor.4

Die Instrumente, die der internationalen Gemeinschaft bei der Überwachung
elementarer Menschenrechte zur Verfügung stehen, nehmen zunächst den Staat
als Völkerrechtssubjekt in den Blick und lassen – abgesehen von der internatio-
nalen Strafgerichtsbarkeit des IStGH – die für die Menschenrechtsverletzungen
konkret verantwortlichen Personen außer Acht.

1 Siehe www.tagesschau.de/ausland/syrien-chemiewaffen-107.html (zuletzt abgerufen am
13.09.2022).
2 Siehe www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/338800/belarus-widerstand-gegen-luk
aschenko (zuletzt abgerufen am 01.05.2024).
3 Siehe www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/myanmar (zuletzt abgerufen am
01.05.2024).
4 Siehe www.bpb.de/izpb/7455/universeller-menschenrechtsschutz?p=all (zuletzt abgerufen
am 01.05.2024); Bogdanova, S. 163.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024
S. Wagner, Die Human Rights Sanctions der EU gegen staatliche Akteure,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45314-5_1

3

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-45314-5_1&domain=pdf
http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-chemiewaffen-107.html
http://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/338800/belarus-widerstand-gegen-lukaschenko
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/myanmar
http://www.bpb.de/izpb/7455/universeller-menschenrechtsschutz%3Fp%3Dall
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45314-5_1


4 1 Blacklisting zum Schutz internationaler Menschenrechte

Allerdings fehlt es gerade bei den ständigen Menschenrechtseinrichtungen der
Vereinten Nationen an effektiven Durchsetzungsmechanismen. So sehen die bei-
den großen Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen – der Internationale
Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) und der Internationale Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR) – lediglich vor,
dass die Vertragsstaaten in regelmäßigen Abständen gegenüber Ausschüssen aus
unabhängigen Experten Bericht darüber zu erstatten haben, welche Maßnahmen
sie zur Verwirklichung der in dem Pakt anerkannten Rechte getroffen haben und
welche Fortschritte sie erzielt haben (siehe Art. 40 IPBPR, Art. 16 IPWSKR). Die
Ausschüsse können ihnen Vorschläge zur Behebung etwaiger Mängel machen.
Diese sind jedoch nicht bindend. Auch die Möglichkeit der Staatenbeschwerden
(s. Art. 41 IPBPR, Art. 10 FP-IPWSKR) zieht keine konkreten Sanktionsmaßnah-
men nach sich, sondern bloß einen Bericht, in dem der Sachverhalt beschrieben
wird. Der UN-Menschenrechtsrat in Genf, dem die Aufgabe zukommt die
Einhaltung der von den Staaten eingegangen Menschenrechtsverpflichtung zu
überwachen, kann ebenfalls nur Empfehlungen aussprechen.5

Konkrete Maßnahmen (friedliche Sanktionsmaßnahmen nach Art. 41 UN-
Charta oder militärische Sanktionsmaßnahmen nach Art. 42 UN-Charta) gegen
den Staat sind nur durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates nach Kapitel
VII der UN-Charta möglich, wenn dieser in der Menschenrechtssituation eines
Landes eine Friedensbedrohung im Sinne des Art. 39 UN-Charta sieht oder im
Wege solche Konzepte wie der Schutzverantwortung (responsibility to protect;
R2P) oder der humanitären Intervention. Egal ob gegen den Staat im Wege
militärischer oder nicht-militärischer Maßnahmen vorgegangen wird, haben sie
allerdings Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung des Landes.

Zu deren Schutz ist ein Vorgehen gegen die konkret für die Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlichen Personen wünschenswert. Ein solches ist auf
internationaler Ebene im Wege eines Strafverfahrens vor dem IStGH möglich.

In die Kerbe auf internationaler Ebene direkt gegen die verantwortlichen Per-
sonen vorzugehen, schlagen auch die sog. targeted sanctions, die multilateral
zunächst auf Ebene der Vereinten Nationen entwickelt wurden und sich mitt-
lerweile als gängiges außenpolitisches Tool verschiedener Staaten und auch der
EU etabliert haben.6 Targeted sanctions sehen Finanzsanktionen und Einreise-
verbote für solche Personen vor, die als für das zu sanktionierende Verhalten

5 Siehe zur Gründung des UN-Menschenrechtsrates UNGA Res. 60/251 v. 15.03.2006.
6 Siehe Teil II 5.2.
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verantwortlich identifiziert wurden.7 Sie haben sich aus den traditionellen Wirt-
schaftssanktionen entwickelt, die sich gegen Staaten als Völkerrechtssubjekte
richteten und deren grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr in den Blick nah-
men.8 Je nachdem wie weitreichend die beschlossenen Maßnahmen waren, hatten
die Wirtschaftssanktionen auch schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung. Um
diese so gering wie möglich zu halten, sah man davon ab, die Gesamtwirt-
schaft des Staates zu sanktionieren und beschränkte die Maßnahmen auf einzelne
für diesen wichtige Wirtschaftssektoren. Auch für diese findet man häufig die
Bezeichnung targeted oder smart sanctions.9

Ausgangspunkt für die Entwicklung von targeted sanctions gegen Individuen
waren Maßnahmen, die gegen mutmaßliche Terroristen verhängt wurden, mit dem
Ziel dadurch zukünftige Anschläge zu verhindern. Im Laufe der letzten Jahre
wurde der Kreis der Zielpersonen auf andere nicht-staatliche, aber auch auf staat-
liche Akteure erweitert. Auch die Sachverhalte, die den Sanktionen zugrunde
liegen, decken mittlerweile eine ganze Bandbreite weiterer Szenarien ab und
beschränken sich nicht mehr nur auf den internationalen Terrorismus.

Welche Personen im Rahmen eines bestimmten Sanktionsregimes den Maß-
nahmen unterworfen werden sollen, wird von einer Reihe von Kriterien bestimmt.
Sie definieren, welche Gruppen von Personen für das missbilligte Verhalten ver-
antwortlich zu machen sind und deshalb sanktioniert werden sollen, um das mit
den Maßnahmen verfolgte Ziel zu erreichen. Man spricht dabei von den sog.
listing criteria. Erfüllen Personen die Listungskriterien finden sie ihren Namen
und weitere persönliche Informationen, wie ihren Geburtsort oder ihr Geburtsda-
tum, sowie die Gründe für die Annahme sie erfüllten die Kriterien, auf den sog.
blacklists.

Targeted sanctions aufgrund von staatlicher Seite angeordneten Menschen-
rechtsverletzungen können als Kombination des internationalen Vorgehens gegen
Menschenrechtsverletzungen begehende Staaten und direktes Vorgehen gegen die
verantwortlichen Individuen angesehen werden. Die sanktionierten Personen sind
„der Staat“, so dass es letztlich staatliches Handeln ist, das sanktioniert wird.
Dies tangiert die völkerrechtliche Ebene, auf der eine Zulässigkeit der Maßnah-
men untersucht werden muss. Auf der anderen Seite greifen sie in die privaten
Rechte der gelisteten Personen ein, so dass ein ausreichender Rechtsschutz vor
unabhängigen Stellen und Gerichten gewährleistet sein muss.

7 Siehe Teil II 7.
8 Siehe Teil II 4.
9 Happold, in: Happold/Eden, S. 89 f.
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Trotz des Verhältnisses der Gelisteten zum staatlichen Machtapparat lässt sich
an der jüngsten Sanktionspraxis der Europäischen Union erkennen, das eine
Abkehr von der Sanktionierung von Verbindungen zu herrschenden Eliten statt-
findet und dafür mehr das individuelle Fehlverhalten der einzelnen Personen in
den Mittelpunkt gerückt wird. Gerade die zunehmende Bedeutung von themen-
bezogenen Sanktionsregime verdeutlicht dies und zeigt sich auch an der direkten
Nennung staatlicher Akteure im neuen EU-Sanktionsregime gegen schwere Men-
schenrechtsverletzungen und -verstöße (siehe Art. 1 Abs. 3 lit. a) des Beschlusses
2020/1999/GASP des Rates vom 7. Dezember 2020).10

Das EU-Sanktionsregime gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und -
verstöße reiht sich ein in vergleichbare Initiativen überall auf der Welt, die
auf den Tod des russischen Staatsangehörigen Sergei Magnitsky zurückzufüh-
ren sind. Nachdem Herr Magnitsky einen groß angelegten Korruptionsskandal in
russischen Ministerien aufgedeckte hatte und zu einer mehrjährigen Haftstrafe
verurteilt wurde, bei der er unter ungeklärten Umständen 2009 zu Tode kam,
startete sein ehemaliger Vorgesetzter Bill Browder in den USA eine Kampagne,
die zunächst vorsah, die russischen Beamten zu sanktionieren, die als für den
Tod von Magnitsky verantwortlich angesehen wurden.11 Diese mündete 2012 in
die Verabschiedung des Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act.12 Vier
Jahre später trat darauf aufbauend in den Vereinigten Staaten ein neues Gesetz in
Kraft, das bezweckte gegen Menschenrechtsverletzungen weltweit im Wege von
gezielten Sanktionsmaßnahem vorzugehen.13 Hierbei handelte es sich um den
sog. Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.14 Weitere Länder folg-
ten diesem Beispiel, unter anderem die EU-Staaten Estland, Lettland und Litauen,
die davon Gebrauch machten, dass die Durchsetzung von Einreiseverboten nicht

10 Hiervon zu unterscheiden, sind die Listungen solcher Personen, die mit den für das zu
sanktionierende Verhalten primär Verantwortlichen verbunden sind. Dabei handelt es sich
weiterhin um ein gängiges Listungskriterium.
11 Nesbitt, Ottawa L. Rev. 48 (2017), S. 507 (553); Portela, RGDE 54 (2021), S. 19; Eckes,
European Foreign Affairs Review 26 (2021), S. 219 (220); van der Have, Security and
Human Rights 30 (2019), S. 56 (58 f.).
12 Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accounta-
bility Act of 2012, Pub. L. No. 112 – 208 v. 14.12.2012.
13 Siehe für eine Darstellung der Entwicklung der US Magnitsky Acts Moiseienko, S. 1 ff.,
31 ff.
14 Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Pub. L. No. 114 – 328 v. 23.12.2016.


